
Niederschrift 
 

über die 14. Sitzung des Stadtrates 
am 26.04.2001, 16.00 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses 

 
Öffentlicher Teil 

 
Unter Vorsitz von Bürgermeister Heinrich Stommel nehmen folgende Stadtverordnete (StV) an 
der Sitzung teil: 
 
Anhalt, Wolfgang,  StV 
Beck, Dr. Friedhelm, StV, nicht anwesend 
Beginn, Arnold, StV 
Behrens-Hommel, Eva, StV 
Birx, Michael, StV 
Bochem, Hans-Peter, StV 
Bongartz, Hubert, StV 
Borowski, Helma, StV 
Capellmann, Peter, StV 
Doose, Friederike, StV 
Esser-Faber, Margarete, StV 
Fink, Ulrike, StV 
Fitting, Hans Willi, StV 
Frey, Heinz, StV 
Friedrich, Egbert, StV 
Granderath, Bernd, StV 
Gruben, Martina, StV 
Gunia, Wolfgang, StV 
Gussen, Erich, StV 
Heck, Rainer, StV 
Hoven, Matthias, StV, 16.15 - 18.45 Uhr 
Hövelmann, Jens, StV 
Kieven, Hubert, StV 
Kolonko-Hinssen, Eva-Maria, StV 
Köhne, Franz-Josef, StV 
Lambertin, Servatius, StV 
Lohn, Helmut, StV 
Marquardt, Martin, 2. Stellv. Bürgermeister 
Meyer, Hans, StV 
Müller, Heinz, StV, 16.00 - 17.00 Uhr 
Neuenhoff, Claus Hinrich, StV 
Pelzer, Klaus, StV 
Peterhoff, Arnold, StV 
Pott, Hildegard, StV 
Riesen, Karl-Heinz, StV 
Schmitz, Peter, 1. Stellv. Bürgermeister, 16.30 - 18.45 Uhr 
Schumacher, Dr. Helmut, StV 
Stauch, Ingrid, StV 
Steufmehl, Helmut, StV 
Talarek, Anke, StV 
Viertmann, Karl, StV 
van Snick, Doris, StV 
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Von der Verwaltung nehmen an der öffentlichen Sitzung teil: 
 
Schulz, Martin Beigeordneter 
Krause, Joachim Dezernent 
Spelthann, Edmund Kämmerer 
Heinen, Helmut Hauptamtsleiter 
Haffner, Kerstin Rechtsamtsleiterin 
Theißen-Vogel, Doris Stellv. Ordnungsamtsleiterin, zu TOP 4 und 5 
Esser, Katharina Gleichstellungsbeauftragte, zu TOP 6 
Müller, Willi Team Organisation und Personalentwicklung, zu TOP 6 
Friedel, Josef Werkleiter Stadtwerke, zu TOP 13.2 und 13.3 
Muckel, Frank Schriftführer 
 
 
Bürgermeister Stommel eröffnet gegen 16.00 Uhr die öffentliche Sitzung, begrüßt die Anwesen-
den und stellt fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung fristgerecht zugegangen und der Stadtrat 
beschlussfähig ist. 
 
Die Tagesordnung stellt sich unter Berücksichtigung der Erweiterung wie folgt dar: 
 
Tagesordnung: 
 
 
A Öffentlicher Teil 

 
1. Anfragen 

 
2. Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Jülich 

(Vorlage 141/2001) 
 

3. 4. Änderung der Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten im 
Gebiet der Stadt Jülich - Parkgebührenordnung 
hier: Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 01.02.2001 und erneute Beschlussfassung 
(Vorlage 175/2001) 
 

4. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen aus besonderem Anlass 
(Vorlage 174/2001) 
 

5. Städt. Kulturveranstaltungen; 
hier: Neufestsetzung der Eintrittsgelder in EURO 
(Vorlage 128/2001) 
 

6. Frauenförderplan 
(Vorlage 106/2001) 
 

7. Jahresrechnung 2000 
(Vorlage 158/2001) 
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8. Sicherstellung der Durchführung des städtischen Rettungsdienstes 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlage 208/2001) 
 

9. Errichtung eines Mahnmals zur Erinnerung an die ermordeten Bürger jüdischen 
Glaubens in Jülich 
(Vorlage 211/2001) 
 

10. Zitadellenfest 2002 
(Vorlage 98/2001) 
 

11. Über- und außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
 

11.1 Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Begleichung der 
Schlussrechnung „Straßenbauarbeiten Erschließung Victor-Gollancz-Straße, Bau-
geb. 80.3" 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlage 118/2001) 
 

11.2 Bereitstellung von Haushaltsmitteln bei den HHSt. 1.2101.50041 „Sanierung 
Hoffläche GGS-Nord“ und 1.2300.50061 „Erneuerung Beleuchtung Sporthalle 
GGS-Nord“ im Vorgriff auf den Haushalt 2001 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlage 126/2001) 
 

11.3 Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Vorgriff auf den Haushalt 2001 für die 
Ersatzbeschaffung von 2 Dienstfahrzeugen für den Bauhof bzw. den Abwasser-
bereich 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlage 138/2001) 
 

11.4 Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für den Austausch des Heizkessels 
im Gebäude des Gymnasiums Düsseldorfer Straße 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlage 206/2001) 
 
 

11.5 Bereitstellung von Haushaltsmitteln als Vorgriff auf den Haushalt 2001 für Pla-
nungsleistungen für den Umbau der Poststraße 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlage 207/2001) 
 

11.6 Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung der Kanalhaus-
anschlüsse für die städt. Wohnhäuser Kirchberger Str. 18, 19, 20 und Linzeni-
cher Str. 2, 4, 6 und Linzenicher Str. 8, 10, 12 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlage 210/2001) 
 
 
 
 



 
 

- 4 -

12. Bauleitplanung 
12.1 Vorhaben- und Erschließungsplan „Walramplatz“, Jülich; 

hier: Einleitungsbeschluss 
(Vorlage 125/2001) 
 

12.2 Bebauungsplan Merzenhausen Nr. 2 „Türkenbend“,  
a) 1. Vereinfachte Änderung (Vorlage Nr. 100/2001) 
    1) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 BauGB 
    2) Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
b) 1. Änderung (Vorlage Nr. 786/2000) 
    Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
(Vorlage 116/2001) 
 

12.3 Bebauungsplan Koslar Nr. 8 „Steffensrott“, Teilabschnitt I 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB - 
(Vorlage 151/2001) 
 

13. Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2001 einschließlich 
der Anlagen mit Wirtschaftsplan und Finanzplan der Stadtwerke 
 

13.1 Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2001 einschließlich 
der Anlagen 
(Vorlage 198/2001) 
 

13.2 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Jülich für das Jahr 2001 
(Vorlage 169/2001) 
 

13.3 Finanzplan der Stadtwerke Jülich für die Jahre 2000 - 2004 
(Vorlage 172/2001) 
 

B Nichtöffentlicher Teil 
 
 
 

A Öffentlicher Teil 
1. Anfragen 

 
Bürgermeister Stommel erklärt, dass Anfragen für den öffentlichen Teil der Sitzung 
des Stadtrates nicht vorliegen. 
 

2. Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 141/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„Der Stadtrat beschließt die Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in 
der Stadt Jülich wie folgt: 
 

Folgt Satzung im Wortlaut gemäß Anlage!“ 
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3. 4. Änderung der Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten im 
Gebiet der Stadt Jülich - Parkgebührenordnung 
hier: Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 01.02.2001 und erneute Beschlussfassung 
(Vorlagen-Nr.: 175/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: 40 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
„1. Der Beschluss des Stadtrates über die 4. Änderung der Gebührenordnung für 

Parkuhren und Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Jülich vom 
01.02.2001 wird aufgehoben. 

 
2. Die nachstehende 4. Änderung der Gebührenordnung für Parkuhren und Park-

scheinautomaten im Gebiet der Stadt Jülich wird wie folgt erlassen: 
 
   Folgt Gebührenordnung im Wortlaut gemäß Anlage!“ 
 

4. Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen aus besonderem Anlass 
(Vorlagen-Nr.: 174/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„Der Stadtrat beschließt den Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass für das Gebiet der Innenstadt 
wie folgt: 
 

Folgt Wortlaut der ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß Anlage!“ 
 

5. Städt. Kulturveranstaltungen; 
hier: Neufestsetzung der Eintrittsgelder in EURO 
(Vorlagen-Nr.: 128/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Die Eintrittsgelder für die städt. Kulturveranstaltungen werden in EURO ( _ ) wie 
folgt festgesetzt: 
 

Folgt Aufstellung der Eintrittspreise gemäß Anlage!“ 
 

6. Frauenförderplan 
(Vorlagen-Nr.: 106/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„Der Stadtrat beschließt den Frauenförderplan für die Stadt Jülich wie folgt: 
 

Folgt Frauenförderplan gemäß Anlage!“ 
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7. Jahresrechnung 2000 

(Vorlagen-Nr.: 158/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„Die Jahresrechnung der Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2000 wird nach Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Jülich im Rechnungsprüfungsausschuss 
beraten. „ 
 
 
 

8. Sicherstellung der Durchführung des städtischen Rettungsdienstes 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 208/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Die am 08.03.2001 durch den Haupt- und Finanzausschuss (Vorlagen-Nr.114/2001) 
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der GO NW einstimmig getroffene Dringlichkeitsentschei-
dung wird wie folgt genehmigt: 
 
„Zur Sicherstellung der Durchführung des städtischen Rettungsdienstes wird vorab 
der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2001 der Personalschlüssel für den 
Rettungsdienst insoweit geändert, als anstelle der ausscheidenden 
Zivildienstleistenden nunmehr 6 Rettungssanitäter und 1 Jahrespraktikant finanziert 
werden. 
 
Da der neu zu erstellende Rettungsdienstbedarfsplan und die danach erst möglichen 
Verhandlungen mit den Kostenträgern noch ausstehen, sind die Einstellungen zu-
nächst zeitlich zu befristen.“ 
 

9. Errichtung eines Mahnmals zur Erinnerung an die ermordeten Bürger jüdischen Glau-
bens in Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 211/2001) 
 
Im Lauf der Beratung im Stadtrat wird einvernehmlich festgestellt, das die Kommis-
sion zwar schon einen Standort favorisiert, jedoch noch keine Entscheidung über den 
endgültigen Standort gefasst hat. 
 
Der Verwaltungsvorschlag 
 
„Der vom Arbeitskreis am 14.09.2000 einvernehmlich festgestellte Standort des 
Mahnmals auf dem Propst-Bechte-Platz im Bereich der gepflasterten Fläche wird 
bestätigt.“ 
 
sieht jedoch schon eine Festlegung vor. 
 
Im Verwaltungsvorschlag werden daraufhin die Worte „im Bereich der gepflasterten 
Fläche“ herausgenommen. 
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Es herrscht Einvernehmen darüber, dass die gebildete Kommission noch einmal ein-
berufen werden muss, um den Standort festzulegen. 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„Der vom Arbeitskreis am 14.09.2000 einvernehmlich festgestellte Standort des 
Mahnmals auf dem Propst-Bechte-Platz wird bestätigt.“ 
 

10. Zitadellenfest 2002 
(Vorlagen-Nr.: 98/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„ 1. Im Vorgriff auf den Haushalt 2002 werden für das Zitadellenfest 2002  

90.000,-- DM zur Verfügung gestellt. 
2. Ca. 50 % dieser Summe sollen über Eintrittsgelder, Standgelder und Sponso-

renbeiträge refinanziert werden. 
 3. Die Vorbereitungen für das Fest können ab sofort beginnen,   
  eingeschlossen Auftragsvergaben an Künstler etc.“ 
 

11. Über- und außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
 

11.1 Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Begleichung der 
Schlussrechnung „Straßenbauarbeiten Erschließung Victor-Gollancz-Straße, Baugeb. 
80.3" 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 118/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Die am 13.02.2001 von Bürgermeister Stommel und Stadtverordneten Gunia gemäß  
§ 60 Abs. 1 Satz 2 der GO NW getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird wie folgt 
genehmigt: 
 
„Bei der HHSt. 2.6300.9515 - Straßenbauarbeiten Ausbau Victor-Gollancz-Str. - ist 
ein Betrag in Höhe von 40.344,50 DM außerplanmäßig im Vorgriff auf den Haushalt 
2001 bereitzustellen.“ 
 

11.2 Bereitstellung von Haushaltsmitteln bei den HHSt. 1.2101.50041 „Sanierung Hof-
fläche GGS-Nord“ und 1.2300.50061 „Erneuerung Beleuchtung Sporthalle GGS-
Nord“ im Vorgriff auf den Haushalt 2001 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 126/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Die am 21.02.2001 von Bürgermeister Stommel und Stadtverordneten Gunia gemäß  
§ 60 Abs. 1 Satz 2 der GO NW getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird wie folgt 
genehmigt: 
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genehmigt: 
 
„Bei den HHSt. 
 
1. HHSt. 1.2101.50041 „Sanierung Hoffläche GGS-Nord“ - 40.000,00 DM 
2. HHSt. 1.2300.50061 „Erneuerung Beleuchtung Sporthalle GGS-Nord“ - 

150.000,00 DM 
 
sind Mittel im Vorgriff auf den Haushalt 2001 bereitzustellen. 
 

11.3 Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Vorgriff auf den Haushalt 2001 für die Ersatz-
beschaffung von 2 Dienstfahrzeugen für den Bauhof bzw. den Abwasserbereich 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 138/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Die am 28.02.2001 von Bürgermeister Stommel und Stadtverordneten Gunia gemäß  
§ 60 Abs. 1 Satz 2 der GO NW getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird wie folgt 
genehmigt: 
 
„Bei Haushaltsstelle 2.7710.93501 werden 17.000,-- DM und bei Haushaltsstelle 
2.700.93507 ebenfalls 17.000,-- DM als Vorgriff auf den Haushalt 2001 zur Ersatz-
beschaffung von 2 Dienstfahrzeugen für den Bauhof bzw. den Abwasserbereich be-
reitgestellt.“ 
 

11.4 Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für den Austausch des Heizkessels im 
Gebäude des Gymnasiums Düsseldorfer Straße 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 206/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Die am 08.03.2001 (Vorlagen Nr. 149/2001) bzw. 14.03.2001 (Vorlagen Nr. 
156/2001) durch den Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der GO 
NW einstimmig getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird wie folgt genehmigt: 
 
„Bei der HHSt. 1.2300.50010 - Austausch Heizkessel Gymnasium/Düsseldorfer Stra-
ße - ist ein Betrag in Höhe von 70.000,00  DM außerplanmäßig bereitzustellen. 
 
Die Deckung erfolgt aus folgenden HHSt. : 
1.1300.50041 - Erneuerung Hoffläche Feuerwehrgerätehaus Jülich    - 20.000,00 DM 
1.2103.50075 - Erneuerung Treppenanlage GGS-Süd  - 22.000,00 DM 
1.5600.50030 - baul. Unterhaltung Sportplatzgebäude   - 10.000,00 DM 
1.2103.50000 - allg. baul. Unterhaltung GGS-Süd  - 18.000,00 DM“ 
 

11.5 Bereitstellung von Haushaltsmitteln als Vorgriff auf den Haushalt 2001 für Planungs-
leistungen für den Umbau der Poststraße 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 207/2001) 
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Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: 40 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
Die am 22.03.2001 durch den Haupt- und Finanzausschuss (Vorlagen-Nr. 134/2001) 
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der GO NW einstimmig getroffene Dringlichkeitsentschei-
dung wird wie folgt genehmigt: 
 
„Die bei Haushaltsstelle 6300.94038 für den Ausbau der Poststraße vorgesehenen 
Haushaltsmittel in Höhe von 215.000,-- DM werden im Vorgriff überplanmäßig be-
reitgestellt, damit ein Planungsauftrag erteilt werden kann.“ 
 

11.6 Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung der Kanalhausan-
schlüsse für die städt. Wohnhäuser Kirchberger Str. 18, 19, 20 und Linzenicher Str. 2, 
4, 6 und Linzenicher Str. 8, 10, 12 
- Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 210/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Die am 05.04.2001 durch den Haupt- und Finanzausschuss (Vorlagen-Nr. 192/2001) 
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 der GO NW einstimmig getroffene Dringlichkeitsentschei-
dung wird wie folgt genehmigt: 
 
„Bei der Haushaltsstelle 1.8830.50071 „Erneuerung von Kanalhausanschlußleitungen 
werden im Haushalt 2001 außerplanmäßig Mittel in Höhe von 90.000,00 DM bereit-
gestellt. Die Deckung erfolgt aus folgenden Haushaltsstellen: 
 

27.500 DM aus eingespartem Haushaltsrest „Brückenunterhaltung“ 1.6300.51001 
30.000 DM aus eingespartem Haushaltsrest „Tiefbauplanung“ 1.6020.62000 
  4.500 DM aus Ansatz 2001 Haushaltsstelle „Beitrag WVER“ 1.6910.71300 
28.000 DM aus Ansatz 2001 Haushaltsstelle „Straßenunterhaltung“ 

1.6300.51000.“ 
 

12. Bauleitplanung 
 

12.1 Vorhaben- und Erschließungsplan „Walramplatz“, Jülich; 
hier: Einleitungsbeschluss 
(Vorlagen-Nr.: 125/2001) 
 
Beigeordneter Schulz erläutert, dass im Haupt- und Finanzausschuss noch Meinungs-
verschiedenheiten bezüglich des niveaugleichen Ausbaus der Fläche vor dem Gebäu-
de bestanden haben. Es haben jedoch auch noch Probleme mit der unter dem Grund-
stück verlaufenden Künette gegeben. Aufgrund der Künette müsse das Gebäude ins-
gesamt 40 cm angehoben werden. Durch diese Anhebung erübrige sich die Frage des 
niveaugleichen Ausbaus, da dann nur noch ein solcher in Frage kommt. 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„Der Rat der Stadt Jülich stimmt dem Vorhaben- und Erschließungsplan „Walram-
platz“ der Bouwfonds Immobilienentwicklungs GmbH & Co BVO KG, Auf dem 
Hüls 26, 40822 Mettmann, in Form des derzeit vorliegenden Planentwurfes vom 
22.12.2000 im Rahmen eines Vorhaben- und Erschließungsplanes grundsätzlich mit 
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22.12.2000 im Rahmen eines Vorhaben- und Erschließungsplanes grundsätzlich mit 
folgenden Einschränkungen zu.  
 
1. Das vierte Geschoss ist nicht als Voll- sondern als Staffelgeschoss vorzusehen. 
 
2. Der östliche Platzbereich soll nicht durch Stufen vom übrigen Verkehrsraum 

getrennt sondern als öffentliche Fläche dem übrigen Verkehrsraum niveau-
gleich angepasst werden. 

 
3. Bis auf die 37 reservierten Parkplätze sollen die verbleibenden Parkplätze in 

der Tiefgarage uneingeschränkt der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 
 
4. Die Frage der Verkehrsführung soll offengehalten und durch den Rat der Stadt 

Jülich beschlossen werden. 
 
Das entsprechende Satzungsverfahren für diesen Vorhaben- und Erschließungsplan ist 
gem. § 12 Abs. 2 BauGB einzuleiten. 
 
Gleichzeitig wird hiermit der Einleitungsbeschluss des Rates der Stadt Jülich vom 
02.07.1997, mit dem ein Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren des Investors Fa. 
Wona-Bau GmbH, Duisburg, eingeleitet worden war, aufgehoben.  
 
Der Beschluss des Rates vom 01.09.1988 über die Berücksichtigung der Möglichkeit 
passiver Solarenergienutzung in Bebauungsplänen der Stadt Jülich soll aufgrund der 
Besonderheit des vorgesehenen Vorhaben für den vorgesehenen Bebauungsbereich 
keine Anwendung finden.“ 
 

12.2 Bebauungsplan Merzenhausen Nr. 2 „Türkenbend“,  
a) 1. Vereinfachte Änderung (Vorlage Nr. 100/2001) 
    1) Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 BauGB 
    2) Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
b) 1. Änderung (Vorlage Nr. 786/2000) 
    Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
(Vorlagen-Nr.: 116/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„Zu a): 1) Aufgrund der §§ 1, 2 und 13 des Baugesetzbuches wird ein Entwurf 

für die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Merzenhausen 
Nr. 2 „Türkenbend“ aufgestellt. Die Änderung beinhaltet die 
Umwandlung eines Teilbereiches der Verkehrsfläche in öffentliche 
Grünfläche. 2) Aufgrund des § 10 BauGB wird die 1. 
vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Merzenhausen Nr. 2 
„Türkenbend“ als Satzung beschlossen. 

 
Zu b):  Der Bebauungsplan Merzenhausen Nr. 2 „Türkenbend“, 1.  
  Änderung wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.“ 
 

12.3 Bebauungsplan Koslar Nr. 8 „Steffensrott“, Teilabschnitt I 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB - 
(Vorlagen-Nr.: 151/2001) 
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Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: 39 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 
 
„Der Bebauungsplan Koslar Nr. 8 „Steffensrott“, Teilabschnitt I wird gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung dazu.“ 
 

13. Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2001 einschließlich 
der Anlagen mit Wirtschaftsplan und Finanzplan der Stadtwerke 
 
Stadtverordneter Köhne führt für die SPD-Stadtratsfraktion aus, dass im Stadtwerke-
ausschuss angeregt worden sei, die Auszubildenden bei den Stadtwerken zu überneh-
men. Bei der Verwaltung gebe es noch einen Auszubildenden, der, wenn er nicht 
übernommen wird, für die Zeit bis zum Antritt seines Zivildienstes, in die Arbeits-
losigkeit entlassen werden müsste. Er stellt den Antrag, dass auch der Auszubildende 
der Verwaltung bis zum Antritt seines Zivildienstes übernommen wird. 
 
Bürgermeister Stommel erläutert, dass er die Angelegenheit in der Verwaltung an-
gesprochen habe. Die Auszubildenden können nur übernommen werden, wenn ein 
Bedarf besteht und die Stelle keine lange Einarbeitungszeit erfordert. Es habe sich ein 
Bedarf beim Ordnungsamt im Zusammenhang mit der Kampfhundeproblematik her-
ausgestellt. Aus diesem Grunde wollte er in der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses am 10. Mai vorschlagen, den verbleibenden Auszubildenden bei der Ver-
waltung bis zum Antritt seines Zivildienstes zu übernehmen. 
Wenn aber nun hier Einvernehmen erzielt werden könne, dann erübrige sich dieser 
weitere Schritt.  
 
Im Stadtrat herrscht Einvernehmen darüber, den verbleibenden Auszubildenden bei 
der Verwaltung bis zum Antritt seines Zivildienstes und die Auszubildenden bei den 
Stadtwerken für die Zeit von 6 Monaten zu übernehmen. 
 

13.1 Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2001 einschließlich 
der Anlagen 
(Vorlagen-Nr.: 198/2001) 
 
Vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Stadt Jülich für das Haus-
haltsjahr 2001 halten die Fraktionsvorsitzer der im Stadtrat vertretenden Fraktionen 
ihre Haushaltsreden wie folgt: 
 
Stadtverordneter Wolfgang Gunia für die CDU-Stadratsfraktion 

Stadtverordneter Franz-Josef Köhne für die SPD-Stadtratsfraktion 

Stadtverordneter Claus Hinrich Neuenhoff für die F.D.P.-Stadtratsfraktion 

Stadtverordnete Eva-Maria Kolonko-Hinssen für die Stadtratsfraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN  

 
Die Texte der Haushaltsreden sind dieser Niederschrift als Anlagen beigefügt. 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
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„1. Die Haushaltssatzung der Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2001 wird mit 

ihren Anlagen wie folgt beschlossen: 
 

                       „Folgt Wortlaut der Satzung gemäß Anlage!“ 
 
 2.  Das Investitionsprogramm 2000 bis 2004 wird beschlossen. 
 
3. Die mittelfristige Finanzplanung 2000 bis 2004 wird zur Kenntnis 

genommen.“ 
 
 

  
13.2 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Jülich für das Jahr 2001 

(Vorlagen-Nr.: 169/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„1. Der Wirtschaftsplan 2001 der Stadtwerke Jülich wird festgestellt, 

er umfaßt 
 

1.1 den Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 411.000,00 DM 
1.2 den Vermögensplan mit 10.020.000 DM benötigter und verfügbarer Mittel 
1.3 die Stellenübersicht  

 
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 DM  festgesetzt.“ 
 

13.3 Finanzplan der Stadtwerke Jülich für die Jahre 2000 - 2004 
(Vorlagen-Nr.: 172/2001) 
 
Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
„Der Stadtrat nimmt den Finanzplan der Stadtwerke Jülich für die Jahre 2000 - 2004 
zur Kenntnis.“ 
 

 
Bürgermeister Stommel schließt gegen 18.30 die öffentliche Sitzung. 
 
 
Der Niederschrift sind als Anlagen beigefügt: 
 
1. Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Jülich (TOP 2) 
2. 4. Änderung der Parkgebührenordnung (TOP 3) 
3. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonde-

rem Anlass (TOP 4) 
4. Neufestsetzung der Eintrittsgelder für städt. Kulturveranstaltungen in EURO (TOP 5) 
5. Frauenförderplan für die Stadtverwaltung Jülich (TOP 6) 
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6. Vorhaben- und Erschließungsplan Walramplatz: 
1. ein Bereichsgrenzenplan 
2.  drei Planentwürfe (22.12.2000) 

a. Untergeschoss/Tiefgarage 
b. Erdgeschoss 
c. 1. Obergeschoss 

3.  zwei Ansichtenpläne (22.12.2000) 
4.  ein Plan Längsschnitte (22.12.2000) 
5.  ein Plan Querschnitte (22.12.2000) 

 
7. Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzer der im Rat vertretenden Fraktionen (TOP 13) 
8. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2001 der Stadt Jülich (TOP 13) 

 
 



 

 

Anlage 1 zur Niederschrift 
Stadtrat 26.04.2001 
(Öffentlicher Teil) TOP 2 

 
Satzung 

 
für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Jülich 

vom  
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
Präambel 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zuständigkeiten 
§ 3 Stimmbezirke 
§ 4 Abstimmberechtigung 
§ 5 Stimmschein 
§ 6 Abstimmungsverzeichnis 
§ 7 Benachrichtigung der Abstimmungsberechtigten 
§ 8 Tag des Bürgerentscheids, Bekanntmachung 
§ 9 Stimmzettel 
§ 10 Öffentlichkeit 
§ 11 Stimmabgabe 
§ 12 Stimmabgabe per Brief 
§ 13 Vorstand für die Stimmabgabe per Brief 
§ 14 Stimmenzählung 
§ 15 Ungültige Stimmen 
§ 16 Feststellung des Ergebnisses 
§ 17 Abstimmungsprüfung 
§ 18 Anwendung der Kommunalwahlordnung 
§ 19 Inkrafttreten 
 
Präambel 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2000 (GV NW 245 - SGV.NW. 2023) 
hat der Rat der Stadt Jülich in seiner Sitzung am 26.04.2001 folgende Satzung zur Durchführung 
von Bürgerentscheiden beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die Durchführung von Bürgerentscheiden im Gebiet der Stadt Jülich (Ab-
stimmungsgebiet). 



 

 

§ 2 
Zuständigkeiten 

 
(1) Der Bürgermeister leitet die Abstimmung. Er ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung 

und Durchführung des Bürgerentscheids verantwortlich, soweit die Gemeindeordnung 
oder diese Satzung nichts anderes bestimmen. 

 
(2) Der Bürgermeister bildet für jeden Stimmbezirk einen Abstimmungsvorstand. Der Ab-

stimmungsvorstand besteht aus dem Vorsteher, dem stellvertretenden Vorsteher und drei 
bis sechs Beisitzern. Der Bürgermeister bestimmt die Zahl der Mitglieder des Abstim-
mungsvorstandes und beruft die Mitglieder des Abstimmungsvorstandes. Die Beisitzer des 
Abstimmungsvorstandes können im Auftrage des Bürgermeisters auch vom Vorsteher 
berufen werden. Der Abstimmungsvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorstehers den Ausschlag. 

 
(3) Die Mitglieder in den Abstimmungsvorständen üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus, auf 

die sinngemäß die allgemeinen Vorschriften des kommunalen Verfassungsrechts mit Aus-
nahme des § 31 der Gemeindeordnung Anwendung finden. 

 
(4) Weiterhin bildet der Bürgermeister je nach Briefwahlbeteiligung eine ausreichende Anzahl 

von Briefabstimmungsvorständen, auf welche die Abs. 2 und 3 entsprechende Anwendung 
finden. 

 
§ 3 

Stimmbezirke 
 
Der Bürgermeister teilt das Abstimmungsgebiet in Stimmbezirke und Briefstimmbezirke ein. Die 
Stimmbezirke sollen den Stimmbezirken bei den Landtags- und Bundestagswahlen entsprechen. 
 

§ 4 
Abstimmberechtigung 

 
(1) Abstimmberechtigt ist, wer am Tag des Bürgerentscheids Deutscher im Sinne von Artikel 

116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaats der 
Europäischen Gemeinschaft besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens 3 
Monate im Gemeindegebiet seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwoh-
nung hat. 

 
(2) Von der Abstimmberechtigung ausgeschlossen ist 
 

1. derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht 
nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgaben-
kreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst, 

 
2. wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht 

besitzt. 
 



 

 

§ 5 
Stimmschein 

 
(1) Abstimmen kann nur, wer in ein Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist oder einen 

Stimmschein hat. 
 
(2) Ein Abstimmberechtigter, der in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist, erhält auf 

Antrag einen Stimmschein. 
Ein Abstimmberechtigter, der nicht in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist, erhält 
auf Antrag einen Stimmschein, wenn  

 
1. er nachweist, dass er ohne Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat; 

 
2. sich seine Berechtigung zur Teilnahme an dem Bürgerentscheid erst nach der Ein-

spruchsfrist herausstellt. 
 
(3) Stimmscheine können bis zum zweiten Tage vor Beginn des Bürgerentscheids, 18.00 Uhr, 

beantragt werden. In den Fällen des § 5 Abs. 2 können Stimmscheine noch bis zum Tag 
der Abstimmung, 15.00 Uhr, beantragt werden. Im übrigen gilt § 19 Abs. 3 der Kommu-
nalwahlordnung entsprechend. 

 
§ 6 

Abstimmungsverzeichnis 
 

(1) In jedem Stimmbezirk wird ein Abstimmungsverzeichnis geführt. In das Abstimmungs-
verzeichnis werden alle Personen eingetragen, bei denen am 35. Tage vor dem Bürgerent-
scheid (Stichtag) feststeht, dass sie abstimmungsberechtigt und nicht von der Abstimmung 
ausgeschlossen sind. 

 
(2) Der Bürger kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dessen Abstimmungsverzeichnis 

er eingetragen ist. 
 
(3) Inhaber eines Stimmscheins können in jedem Stimmbezirk des Abstimmungsgebietes oder 

durch Brief abstimmen. 
 
(4) Das Abstimmungsverzeichnis ist an den Werktagen  vom 20. bis zum 16. Tage vor dem 

Bürgerentscheid zur allgemeinen Einsicht öffentlich auszulegen. 
 

§ 7 
Benachrichtigung der Abstimmungsberechtigten 

 
(1) Spätestens am Tage vor der Auslegung des Abstimmungsverzeichnisses benachrichtigt der 

Bürgermeister jeden Abstimmberechtigten, der in das Abstimmungsverzeichnis eingetra-
gen ist. 

 
(2) Die Benachrichtigung enthält folgende Angaben: 
 

1. den Familiennamen, den Vornamen und die Wohnung des Abstimmberechtigten, 
 

2. den Stimmbezirk und den Stimmraum, 
 
3. den Tag des Bürgerentscheids und die Abstimmungszeit, 
 



 

 

4. den Text der zu entscheidenden Frage, 
 

5. die Nummer, unter der der Abstimmungsberechtigte in das Abstimmungsverzeich-
nis eingetragen ist, 

 
6. die Aufforderung, diese Benachrichtigung und einen gültigen Ausweis zur Ab-

stimmung mitzubringen, verbunden mit dem Hinweis, dass auch bei Verlust dieser 
Benachrichtigung an dem Bürgerentscheid teilgenommen werden kann, 

 
7. die Belehrung, dass diese Benachrichtigung einen Stimmschein nicht ersetzt und 

daher nicht zur Stimmabgabe in einem anderen als dem angegebenen Stimmraum 
berechtigt, 

 
8. die Belehrung über die Beantragung eines Stimmscheins und die Übersendung von 

Unterlagen zur Stimmabgabe per Brief (Briefwahl). 
 
 

§ 8 
Tag des Bürgerentscheids, Bekanntmachung 

 
(1) Der Bürgerentscheid findet an einem Sonntag statt. Der Tag wird vom Rat bestimmt. 
 
(2) Die Abstimmungszeit dauert von 08.00  - 18.00 Uhr. 
 
(3) Unverzüglich nach der Bestimmung des Tages des Bürgerentscheids durch den Rat macht 

der Bürgermeister den Tag des Bürgerentscheids und dessen Gegenstand öffentlich be-
kannt. Die Bekanntmachung hat zu enthalten: 

 
1. den Tag des Bürgerentscheids, 

 
2. den Text der zu entscheidenden Frage. 

 
Die Bekanntmachung kann eine Erläuterung des Bürgermeisters enthalten, die kurz und 
sachlich sowohl die Begründung der Antragsteller als auch die von dem zuständigen Ge-
meindeorgan vertretene Auffassung über den Gegenstand des Bürgerentscheids enthalten 
soll. 

 
(4) Spätestens am 6. Tag vor dem Bürgerentscheid macht der Bürgermeister unter Hinweis auf 

die Bekanntmachung nach Abs. 3 den Tag des Bürgerentscheids, Beginn und Ende der 
Abstimmungszeit, den Text der zu entscheidenden Frage sowie die Stimmbezirke und die 
Stimmräume, Briefstimmbezirke und Briefstimmräume öffentlich bekannt.  

 
Die Bekanntmachung hat zu enthalten: 

 
1. den Hinweis, dass die Einteilung des Abstimmungsgebietes in Stimmbezirke und 

die Stimmräume aus der Abstimmungsbenachrichtigung ersichtlich sind, 
 

2. den Hinweis, dass die Stimmzettel amtlich hergestellt und im Stimmraum bereit-
gehalten werden, 

 
3. den Hinweis, dass die Benachrichtigung mitgebracht werden soll und dass ein gül-

tiger Ausweis mitzubringen ist, damit sich der Abstimmende bei Verlangen über 
seine Person ausweisen kann, 



 

 

 
4. den Hinweis, dass der Abstimmende nur eine Stimme hat, die abgegeben wird, 

indem durch Ankreuzen oder auf andere Weise eindeutig kenntlich gemacht wird, 
welcher Antwort die Stimme gelten soll, 

 
5. den Hinweis, in welcher Weise mit Stimmschein und insbesondere durch Abstim-

mung per Brief abgestimmt werden kann. 
 
(5) Ein Abdruck der Bekanntmachung nach Abs. 4 ist vor Beginn der Abstimmung am Ein-

gang des Gebäudes, in dem sich der Stimmraum befindet, anzubringen. Dem Abdruck ist 
ein Stimmzettel beizufügen. 

 
§ 9 

Stimmzettel 
 

Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Sie müssen die zu entscheidende Frage enthalten und 
auf „ja“ und „nein“ lauten. Zusätze sind unzulässig. 
 

§ 10 
Öffentlichkeit 

 
(1) Die Abstimmungshandlung und die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses in den 

Stimmbezirken und Briefstimmbezirken sind öffentlich. Der Abstimmungsvorstand kann 
aber im Interesse der Abstimmungshandlung die Zahl der im Stimmlokal Anwesenden 
beschränken. 

 
(2) Den Anwesenden ist jede Einflussnahme auf die Abstimmungshandlung und das Abstim-

mungsergebnis untersagt. 
 
(3) In und an dem Gebäude, in dem sich der Abstimmungsraum befindet, ist jede Beeinflus-

sung der Abstimmenden durch Wort, Ton, Schrift oder Bild verboten. 
 
(4) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Abstimmungsbefragungen nach der Stimm-

abgabe ist vor Ablauf der Abstimmungszeit unzulässig. 
 

§ 11 
Stimmabgabe 

 
(1) Der Abstimmende hat eine Stimme. Er gibt seine Stimme geheim ab. 
 
(2) Der Abstimmende gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er durch ein auf den Stimm-

zettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Antwort 
sie gelten soll. 

 
(3) Der Abstimmende faltet darauf hin den Stimmzettel und wirft ihn in die Abstimmungs-

urne. 
 
(4) Der Abstimmende kann seine Stimme nur persönlich abgeben. Ein Abstimmender, der des 

Lesens unkundig oder durch körperliches Gebrechen behindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten und in die Abstimmungsurne zu werfen, kann sich der Hilfe einer 
anderen Person (Hilfsperson) bedienen. 

 
 



 

 

§ 12 
Stimmabgabe per Brief 

 
(1) Bei der Stimmabgabe per Brief hat der Abstimmende dem Bürgermeister in einem ver-

schlossenen Briefumschlag 
 

a) seinen Stimmschein, 
b) in einem besonderen verschlossenen Stimmumschlag seinen Stimmzettel 

 
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Stimmbrief am Tag des Bürgerentscheids bis 18.00 
Uhr bei ihm eingeht. 

 
(2) Auf dem Stimmschein hat der Abstimmende oder die Hilfsperson (§ 11 Abs. 4 Satz 2) dem 

Bürgermeister an Eides Statt zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß 
dem erklärten Willen des Abstimmenden gekennzeichnet worden ist. 

 
§ 13 

Vorstand für die Stimmabgabe per Brief 
 

(1) Der Vorstand für die Stimmabgabe per Brief (Briefabstimmungsvorstand) öffnet den 
Stimmbrief, prüft die Gültigkeit der Stimmabgabe und legt den Stimmumschlag im Falle 
der Gültigkeit der Stimmabgabe ungeöffnet in die Abstimmungsurne des Briefstimmbe-
zirks, der auf dem Stimmbrief bezeichnet ist. 

 
(2) Bei der Stimmabgabe per Brief sind Stimmbriefe zurückzuweisen, wenn 
 

1. der Stimmbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 
2. dem Stimmbriefumschlag kein oder kein gültiger Stimmschein beiliegt, 
3. dem Stimmbriefumschlag kein Stimmumschlag beigefügt ist, 
4. weder der Stimmbriefumschlag noch der Stimmumschlag verschlossen ist, 
5. der Stimmbriefumschlag mehrere Stimmumschläge, aber nicht die gleiche Anzahl 

gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt versehener 
Stimmscheine enthält, 

6. der Wähler oder die Person seines Vertrauens die vorgeschriebene Versicherung an 
Eides Statt zur Briefabstimmung auf dem Stimmschein nicht unterschrieben hat, 

7. kein amtlicher Stimmumschlag benutzt worden ist, 
8. ein Stimmumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Abstim-

mungsgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht. 
 

Die Einsender zurückgewiesener Briefe werden nicht als Abstimmende gezählt; ihre Stim-
men gelten als nicht abgegeben. 

 
(3) Die Feststellung des Briefabstimmergebnisses obliegt dem Briefabstimmungsvorständen. 
 
(4) Die Stimmen eines Abstimmenden, der an der Abstimmung per Brief teilgenommen hat, 

werden nicht dadurch ungültig, dass er vor dem Tag oder am Tag des Bürgerentscheids 
stirbt, aus dem Abstimmungsgebiet verzieht oder sonst sein Stimmrecht verliert. 



 

 

§ 14 
Stimmenzählung 

 
(1) Die Stimmenzählung durch den Abstimmungsvorstand erfolgt unmittelbar im Anschluss 

an die Abstimmungshandlung (nach Ablauf der Abstimmungszeit). 
 
(2) Bei der Stimmenzählung ist zunächst die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen an Hand 

des Abstimmungsverzeichnisses und der eingenommenen Stimmscheine festzustellen und 
mit der Zahl der in den Urnen befindlichen Stimmzettel zu vergleichen. Danach wird die 
Zahl der gültigen Stimmen und der auf jede Antwort entfallenen Stimmen ermittelt. 

 
(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der Abstimmungsvorstand bzw. Briefabstim-

mungsvorstand. 
 

§ 15 
Ungültige Stimmen 

 
Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 
 
1. nicht amtlich hergestellt ist, 
2. keine Kennzeichnung enthält, 
3. den Willen des Abstimmenden nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 
4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
 

§ 16 
Feststellung des Ergebnisses 

 
(1) Der Rat stellt das Ergebnis des Bürgerentscheids fest. Die Frage ist in dem Sinne entschie-

den, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese 
Mehrheit mindestens 20 vom Hundert der Bürger beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die 
Frage als mit Nein beantwortet. 

 
(2) Der Bürgermeister macht das festgestellte Ergebnis öffentlich bekannt. 
 

§ 17 
Abstimmungsprüfung 

 
Eine Abstimmungsprüfung findet nicht statt. 

 
§ 18 

Anwendung der Kommunalwahlordnung 
 

Folgende Vorschriften der Kommunalwahlordnung vom 31.08.1993 (GV NW S. 592) zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 27.08.1998 (GV NW S. 509 - SGV.NW 1112) finden entspre-
chende Anwendung: §§ 4, 7, 8 - 11, 12 Abs. 1, 2 und 4, 13 - 22, 33 - 60, 63, 81 - 83. 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden tritt mit dem Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 



 

 

Anlage 2 zur Niederschrift 
Stadtrat 26.04.2001 
(Öffentlicher Teil) TOP 3 

 
 

4. Änderung der Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten 
im Gebiet der Stadt Jülich - Parkgebührenordnung - vom                

 
Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StrVG) vom 19.12.1952 (BGBl. I 
S. 837), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.04.1998 (BGBl. I S. 810), und § 1 der Verordnung 
über die Ermächtigung zum Erlass von Gebühren nach § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrs-
gesetzes vom 04.02.1981 (GV.NW S. 48/GV.NW S. 92), geändert durch Verordnung vom 
10.09.1991 (GV.NW S. 365), in Verbindung mit § 38 Buchstabe b des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.05.1980 (GV.NW S. 538/SGV NW 2060), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20.12.1994 (GV.NW S. 1115), hat der Rat der Stadt Jülich in seiner Sitzung am 26.04.2001 
folgende 4. Änderung der Gebührenordnung für das Gebiet der Stadt Jülich erlassen: 
 

Artikel I 
 

§ 2 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Gebühren für eine Nutzung der Stellplätze mit Parkuhren im Gebiet der Stadt Jülich 

werden für die entsprechend ausgeschilderten Bereiche auf 0,50 Euro je halbe Stunde 
festgesetzt. 

 
(2) Die Gebühren für eine Nutzung der Stellplätze mit Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt 

Jülich werden wie folgt festgesetzt: 
 

a) für das obere Parkdeck des Parkhauses Zitadelle auf 0,50 Euro je halbe Stunde. 
 

b) für die beiden Tiefgeschosse des Parkhauses Zitadelle auf 0,10 Euro je 12 Minuten für 
die ersten drei Stunden und je 0,10 Euro je weitere 24 Minuten; Dauerparkscheine mo-
natlich 30,-- Euro; Ausstellung von Ersatzparkscheinen 5,-- Euro. 

 
c) für die Stellplätze an der Baier-, Kapuziner-, Köln-, Kurfürstenstraße, Teilstück Römer-

straße zwischen Kurfürsten-/Neusser-/Große Rurstraße, Post-, Große Rur-, Neusser 
Straße sowie für den Parkplatz Große Rurstraße südlich der Kleinen Kölnstraße auf 
0,50 Euro je halbe Stunde. 

 
d) für die übrigen entsprechend ausgeschilderten Stellplätze auf Plätzen und an Straßen 

auf 0,25 Euro je halbe Stunde. 
 

e) Eine Nutzung der Stellplätze mit Parkscheinautomaten der Ziffern a, c und d bis zu 15 
Minuten ist gebührenfrei. 

 
Artikel II 

 
Diese Änderung der Gebührenordnung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 
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O r d n u n g s b e h ö r d l i c h e   V e r o r d n u n g 

 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 

 
Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956 
(BGBl. I S. 875) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.07.1957 (BGBl. I S. 722), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186), in Verbindung mit lfd. 4.6.5 der 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen 
Gefahrenschutzes (ZustVO ArbZG) vom 14.06.1994 (GV NW S. 360), geändert durch Verord-
nung vom 06.07.1999 (GV NW S. 226), wird von der Stadt Jülich als örtliche Ordnungsbehörde 
gemäß Beschluss des Rates der Stadt Jülich vom 26.04.2001 für das Gebiet der Innenstadt folgen-
de ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 
 

§ 1 
 
(1) Aus Anlass des Stadtfestes dürfen Verkaufsstellen am Sonntag, dem 27. Mai 2001, von 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein. 
 
(2) Aus Anlass des Erntedankfestes dürfen Verkaufsstellen am Sonntag, dem 07. Oktober 

2001, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein. 
 
(3) Aus Anlass der Christinakirmes dürfen Verkaufsstellen am Sonntag, dem 11. November 

2001, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein. 
 
(4) Am jeweils vorausgehenden Samstag müssen die Verkaufsstellen ab 14.00 Uhr geschlos-

sen werden. 
 

§ 2 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten Verkaufsstellen offenhält. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 24 des Gesetzes über den Ladenschluss mit einer 

Geldbuße bis zu 1.000,-- DM geahndet werden. 
 

§ 3 
 

Die ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft und am 12. 
November 2001 außer Kraft. 


















































































































